
Ausführungsrichtlinie:
(Stand: 11.09.2021)

Sicherheit des Schiessbetriebs 

Unter Berücksichtigung der Platztiefe und zum Schutz vor übermäßigem 
Verschleiß der Scheiben begrenzen wir das Bogengewicht auf die 
Turniergrenzen des DSB:

Recurve-Bögen (auch Blank etc.) 50 Pfund (Standardauszug)
Compound 60 Pfund (im Maximum)

Zuschüsse des Vereins 

Der BCI vergibt unter Beachtung des satzungsgemäßen Vereinszweckes und 
den in Satzung und Geschäftsordnung niedergelegten Vorgaben zur 
Mittelverwendung folgende Zuschüsse:

Teilnahme an Meisterschaften und Ligen
Zur Förderung von Leistungsschützen kann der Verein die mit der Teilnahme an
Meisterschaften und Ligaturnieren des DSB bzw. BSSB anfallenden Kosten 
gemäß nachfolgender Übersicht übernehmen:

 Meldegebühren / Startgelder: komplette Kostenübernahme

 Fahrtkosten: 
Bus / Bahn: komplette Übernahme der Kosten für die 2. Klasse, darf den 
Betrag von 0,30 € je einfache Entfernungs-km nicht überschreiten.
Pkw: 0,30 € je einfache Entfernungs-km
(mehrere Teilnehmer sind aufgefordert die Möglichkeit von 
Fahrgemeinschaften zu nutzen)

 Übernachtungskosten: 
Bei notwendiger Übernachtung können diese gegen Vorlage einer 
Quittung bis zu einem Tagessatz von 25 € pro Person und Tag 
übernommen werden.

Betreuer/Trainer
Bei der Teilnahme einer Mannschaft des BCI an den genannten Turnieren, kann 
auch ein Betreuer oder Trainer zusätzlich mit den gleichen Beträgen 
bezuschusst werden. Es sollten Fahrgemeinschaften gebildet werden!

Teilnahme an sonstigen Turnieren
Die Teilnahme an sonstigen Turnieren kann vom Verein nur dann bezuschusst 
werden, wenn die Teilnahme eine Qualifikation erfordert und die Anmeldung 
zum Turnier über den Verein erfolgt. Dies gilt vor allem für Turniere anderer 
Verbände. 

Abweichend hiervon übernimmt der Verein Startgelder und ggf. Fahrt- und 



Übernachtungskosten für jugendliche Vereinsmitglieder (Schüler, Junioren, 
Studenten bis 25 Jahre), falls dies vom Jugendleiter befürwortet wird.

Teilnahme an Schulungen
Der Vorstand kann insbesondere für Jugendliche und Leistungsschützen einen 
Kostenzuschuss gewähren. Dieser soll eine Kostenbeteiligung in Höhe von 50% 
nicht übersteigen.

Als Hilfe für die Definition eines Leistungsschützen werden vom Vorstand 
folgende Kriterien herangezogen:
- regelmäßiges Training
- Fortentwicklung
- soziales Verhalten (Einsatz bei Arbeitstagen, KKT, etc.)
- regelmäßige Teilnahme an externen Turnieren
- Teilnahme an den Meisterschaftsrunden

Die Beantragung eines Zuschusses muss rechtzeitig vor der entsprechenden 
Schulung beim Vorstand eingereicht werden.

Weiterbildungsmaßnahmen für Trainer
Eine Ausbildung zum VÜL wird vom Verein nur bezuschusst, wenn der 
Teilnehmer in den letzten 6 Monaten aktiv als Trainer mitgearbeitet hat. Der 
formlose Antrag zur Bezuschußung kann bis zu 6 Monate nach dem Kurs 
gestellt werden. Das gleiche gilt für den Jedermann-Lehrgang, wenn er als VÜL-
Verlängerung genutzt wird. 
Die Kosten für Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen für A, B und C-Trainer 
werden für die als Trainer  im Verein aktiven Mitglieder übernommen. 

Sonstige Zuschüsse des Vereins
Der Vorstand kann nach eingehender Prüfung der satzungsmäßigen 
Zweckorientierung sonstige Zuschüsse in angemessener Höhe vergeben.

Die Beantragung erfolgt ausnahmslos über die entsprechenden Formulare des 
Vereins.


